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Presseinformation 
 

 

Information zur Raumluftmessung im Verwaltungsgebäude der 
Gemeinde Timmendorfer Strand  

 
 

Im Zuge einer geplanten Baumaßnahme zur Beschattung des Foyers im Verwaltungsgebäu-
de wurden am 30. Juni 2020 auffällige Proben aus der Fensterdichtung entnommen.  
 
Entsprechende Untersuchungsergebnisse wiesen in der Fensterfront im Eingangsbereich im 
Material der Fensterdichtungen eine hohe PCB-Konzentration nach. Um eine gesundheitliche 
Gefährdung auszuschließen, wurden am Mittwoch, den 15. Juli 2020, im Verwaltungsgebäu-
de Raumluftmessungen im Wartebereich und im Arbeitsbereich des Empfangstresen 
durchgeführt. Bei der Probennahme herrschte eine optimale Bedingung mit nahezu 
gleichbleibenden 23°C während der gesamten Messdauer.  
 
Die Ergebnisse der Luftmessungen sind der Gemeindeverwaltung am gestrigen Abend 
zugekommen.  
 
Durch die Raumluftmessungen wurde festgestellt, dass beim Arbeitsplatz im Foyer die PCB 
Gehalte in der Raumluft unterhalb der Nachweisgrenze liegen. Laut Gutachter bedeutet dies, 
dass an dieser Stelle kein PCB in der Raumluft feststellbar ist.  
 
Im Wartebereich des Foyers sind Spuren von PCB nachweisbar, jedoch liegen diese weit 
unterhalb des Sanierungszielwertes in der Raumkonzentration (<300ng/m³ PCB n. LAGA) 
und sind damit langfristig als tolerabel anzusehen.  
 
Der entsprechende Kurzbericht des Gutachters wird der Gemeindeverwaltung zeitnah 
vorliegen, mit dem sich die Verwaltung in Absprache mit der Selbstverwaltung über mögliche 
Maßnahmen gegen die Gefahr der Verschleppung des kontaminierten Materials befassen 
wird.  
 
 

Öffnungszeiten Rathaus: 
vormittags 
Montag bis Freitag 
08.30 - 12.00 Uhr 
nachmittags 
Montag und Donnerstag 
14.00 - 17.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Sonst nach Vereinbarung 
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